
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 A  Aufenthaltstitel 
  

  
A Aufenthaltstitel (zairyû shikaku) 

2 Dauer (kikan), Verlängerung (kôshin), Wechsel (henkô), Unbegrenzter 
Aufenthalt (eijû), Genehmigung von Tätigkeiten außerhalb des 
gegenwärtigen Aufenthaltstitels (shikaku gai katsudô kyoka), 
Wiedereinreise (sai nyûkoku) und Erwerb (shutoku) eines Aufenthaltstitels 
(taizai shikaku) 

2-4 Änderung des Aufenthaltstitels (zairyû shikaku no henkô) 
Für Personen mit den Aufenthaltstiteln „Ehegatte oder Kind eines japanischen Staatsbürgers“, „Personen mit 

ständigem Wohnsitz“, „Niederlassungserlaubnis“ und „Ehegatte oder Kind von einer Person mit 

Niederlassungserlaubnis“ ist eine Änderung des Aufenthaltstitels bezüglich Erwerbstätigkeit irrelevant, da in 

diesen Fällen keine Einschränkungen bestehen. Für alle anderen Arten von Aufenthaltstiteln ist es jedoch 

notwendig, im Falle einer Versetzung oder Neuanstellung den Aufenthaltstitel entsprechend der neuen Tätigkeit 

zu ändern. Hierfür muss bei der örtlichen Ausländerbehörde (nyûkoku kanri kansho) ein „Antrag auf Änderung 

des Aufenthaltstitels“ gestellt werden. Die hierfür notwendigen Formulare richten sich nach Aufenthaltstitel und 

Aufenthaltsdauer. Zu näheren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Ausländerbehörde. 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle 

/ nähere 
Informationen 

von…bis von…bis 

1. Antragsformular auf Änderung 
des Aufenthaltstitels (zairyû 
shikaku henkô kyoka shinseisho) 

2. Reisepass 
3. Ausländerregistrierungsausweis 
4. Dokumente zur Begründung des 

Antrags bei vorliegender 
Genehmigung von Tätigkeiten 
außerhalb des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels: 

5. Genehmigung von Tätigkeiten 
außerhalb des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels 

usw. 
 
Vorlage von Dokumten 
entsprechend der in Japan 
ausgeführten Tätigkeit 

Einzureichende Stelle: 
Örtliche 
Ausländerbehörde Ihres 
Wohnsitzes 
Nähere Informationen: 
Örtliche 
Ausländerbehörde Ihres 
Wohnsitzes oder 
Informationscenter für 
allgemeine Fragen 
betreffs Aufenthalt in 
Japan (siehe unter 4: 
Informationsstellen zu 
Aufenthaltsfragen) 
 
 

Bei Eintreten der 
neuen Umstände, 
spätestens jedoch 
bis zum Ablauf der 
genehmigten 
Aufenthaltsdauer. 

bei 
Genehmigung: 
4000 Yen 
(Gebührenmarke) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/a/index.html�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/a/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/a/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/a/04.pdf


 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 A  Aufenthaltstitel 
  

  
A Aufenthaltstitel (zairyû shikaku) 

 

Muster 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/a/index.html�

